
Arbeitsgruppe „Junge Insolvenzrechtler“ der ARGE Insolvenz- 
recht und Sanierung und des FORUM Junge Anwaltschaft
Die Unternehmensgruppe in Krise und Insolvenz:  
Praktische Herausforderungen bei kleinen bis großen Unternehmensgruppen     

$  Termin Freitag, 15. November 2019

$  Ort LE MERIDIEN, Bahnhofstraße 1– 3, 90402 Nürnberg

$  Referenten  Anna Geissler, RAin, München 
Florian Bruder, M.Jur. (Oxon), RA, München 
Dr. Jan Seelinger, RA, Berlin  
Matthias Kühne, RA, Offenburg

$  Seminarbetreuung Dr. Susann Brackmann, RAin, Hamburg

Programm
 
}  9.00 bis 9.15 Uhr  Begrüßungskaffee

}  9.15 bis 10.45 Uhr     Unternehmensgruppen in der Krise 
Wirtschaftliche und rechtliche Aufstellung der Unternehmensgruppe;

 Finanzierungsstrukturen und Sicherheiten im Konzern;  Krisenursachen und Domino-Effekte

}  10.45 bis 11.00 Uhr  Kaffeepause

}  11.00 bis 12.30 Uhr Außergerichtlicher Sanierungsversuch
 Verhandlungen mit den Banken und sonstigen Stakeholdern;
 Herausforderungen des Distressed M&A-Prozesses; 
 Akquise eines neuen Investors zur Erhaltung der Gruppe

}  12.30 bis 13.30 Uhr  Mittagessen

}  13.30 bis 15.00 Uhr Plan B – Szenario: Vorbereitung des Insolvenzantrags
  Vorstellung des neuen Rechtsrahmens: Gesetz zur Erleichterung von Konzerninsolvenzen;
 Vorbereitung der Insolvenzantragstellung bei Gruppeninsolvenzen;
  Strategische Überlegungen bei der Vorbereitung: Gerichtsstand, Verfahrenswahl;  

Ansprache von potentiellen Verwaltern und Gläubigerausschussmitgliedern

}  15.00 bis 15.30 Uhr  Kaffeepause

}  15.30 bis 17.00 Uhr  Sanierung von Unternehmensgruppen in der Insolvenz: Verfahrensrechtliche Verflechtungen 
Stabilisierung und Fortführung der Unternehmensgruppe im (vorläufigen) Verfahren;

  Herausforderungen von Sanierungslösungen: insbesondere Insolvenzpläne, übertragende 
Sanierungen; Auflösung von Finanzierungsstrukturen im Konzern

 
}  17.00 bis 17.45 Uhr     Rechtsrahmen für die Konzerninsolvenz und verfahrensrechtliche Verflechtungen 

Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und  Maßnahmen zur 
Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren; 

 Europäisches Konzerninsolvenzrecht – Kapitel V der EuInsVO (VO (EU) 2015/848);
 UNCITRAL – Legislation Guide on Insolvency Law
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ANMELDUNG

Die Teilnahmegebühr beträgt für Mitglieder der Arbeitsgruppe „Junge Insolvenzrechtler“ und Referendare € 90,00. Für Mitglieder der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung oder des FORUM Junge 

Anwaltschaft € 190,00 und für andere Teilnehmer € 240,00 einschl. der Kosten für Getränke und das Mittagessen. Eine Teilnahmebescheinigung über 6,75 Zeitstunden zur Vorlage gem. § 15 FAO wird 

erteilt. Anmeldungen bitte schriftlich an die DeutscheAnwaltAkademie, Michaela Jürgens, Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel. 030 / 726153183, Fax 030 / 726153188, juergens@anwaltakademie.de. 



$ per Fax an 030 / 72 61 53 188 oder online unter: www.anwaltakademie-event.de/1875
Ja, ich melde mich verbindlich zur oben genannten Veranstaltung an.

[ € 90,00   Mitglied der Arbeitsgruppe Junge Insolvenzrechtler oder Referendar

[ € 190,00  Mitglied der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung / Mitglied des FORUMs Junge Anwaltschaft

[ € 240,00  Nichtmitglied

[	 	  Ich nehme verbindlich am Vorabendtreff am Donnerstag, 14. November 2019, ab 19.00 Uhr 
im Lokal LêBar, Luitpoldstraße 16, 90402 Nürnberg teil (Selbstzahlerbasis).

w	 	[  Ich trete der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung bei. 
(Die Mitgliedschaft in der ARGE setzt die Mitgliedschaft in einem örtlichen Anwaltverein voraus.)

w	 	[   Ich trete (innerhalb der ARGE) in die Arbeitsgruppe Junge Insolvenzrechtler ein. 
(Die Mitgliedschaft innerhalb der ARGE in der Arbeitsgruppe Junge Insolvenzrechtler setzt 
die Mitgliedschaft im FORUM Junge Anwaltschaft voraus.)

w	 	[ Ich trete dem FORUM Junge Anwaltschaft bei. (Geburtsdatum:  )

w	 	[ Ich bin Mitglied im (Name des örtlichen Anwaltvereins:  )

w	 	[ Ich werde Mitglied im (Name des örtlichen Anwaltvereins: )
 

STORNIERUNG
Bitte informieren Sie uns schriftlich bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung über eine etwaige Verhinderung.

In diesem Fall erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 21,00. Sollte uns Ihre Absage bis fünf Tage vor Beginn der Veranstaltung erreichen, 
ist die Hälfte der Tagungsgebühren zu zahlen. Sie zahlen die volle Tagungsgebühr, wenn uns Ihre Stornierung erst nach den genannten Fristen erreicht.

ABSAGE DURCH DEN VERANSTALTER
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage des Seminars bei zu geringer Teilnehmerzahl (spätestens zwei Wochen vor Beginn), bei Ausfall eines Dozenten oder 
Hotelschließung vorbehalten müssen. Die gezahlte Teilnehmergebühr werden wir umgehend erstatten. Weitergehende Ansprüche sind, außer in Fällen vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verhaltens des Veranstalters, seiner Angestellten oder sonstiger Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen.
 

Daten des Teilnehmers / Rechnungsanschrift:

NAME / VORNAME 

EMAIL 
(An diese E-Mail senden wir ausschließlich die Teilnahmebestätigung und Rechnung sowie weitere Korrespondenz zur Veranstaltung)

BERUF 

KANZLEI / FIRMA 

UST-IDNR. DES RECHNUNGSEMPFÄNGERS 

STRASSE 

PLZ / ORT 
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EINWILLIGUNGSHINWEIS NACH DSGVO
Ja, ich habe den Datenschutzhinweis www.anwaltakademie.de/media/files/cms/DS_DAV.pdf zur Kenntnis genommen.

DATUM   UNTERSCHRIFT 

Anmeldung (1875)
Die Unternehmensgruppe in Krise und Insolvenz:  
Praktische Herausforderungen bei kleinen bis großen Unternehmensgruppen     


